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Ge#etz, betreffend die Änderung des Strafge#etzbuches  
(Änderungs#tand: 15. Juni 2011)  

 
Gegeben am 03.10.2025, im Namen des Deut#chen Reiches 

 
In Kraft ge#etzt am 23.10.2025 durch Veröffentlichung im Deut#chen Reichsanzeiger  

nach erfolgter Zu#timmung des Bundesrathes, was folgt: 
 
 

Nr. 7 
 

Der Bundesrath hat auf Grund §. 3. des Ge#etzes über die Ermächtigung des Bundesraths zu wirt#chaftlichen Maßnahmen 
u#w. vom 04. Augu#t 1914 (Reichs-Ge#etzbl. S. 327) folgendes Ge#etz be#chlo##en. 
 
Das Strafge#etzbuch, Änderungs#tand 15. Juni 2011, wird wie folgt geändert. Die Ge#etzestexte in kur#iv, #ind die Ge#etze, 
welche durch den nachfolgenden Ge#etzestext voll#tändig er#etzt werden.  
   

Artikel 1. 
 

Dritter Ab#chnitt des Strafge#etzbuches 
Bisheriger Text: Beleidigung von Bundesfür#ten. 
Neuer Text: Agententätigkeiten und Gefährdung der geheimdien#tlichen Sicherheit. 

 
 

Artikel 2. 
 

§ 98. (StGB) 
Bisheriger Text: Wer außer dem Falle des §. 94 #ich einer Thätlichkeit gegen einen Bundesfür#ten #chuldig macht, wird mit Zuchthaus 
von zwei bis zu zehn Jahren oder mit Fe#tungshaft von gleicher Dauer be#traft. 
Sind mildernde Um#tände vorhanden, #o tritt Fe#tungshaft von #echs Monaten bis zu zehn Jahren ein. 

Neuer Ge#etzestext: 
§ 98. Landesverräteri#che Agententätigkeit 
(1) Wer für eine fremde Macht eine Tätigkeit ausübt, die auf die Erlangung oder Mitteilung von Staatsgeheimni##en gerichtet 
i#t, oder gegenüber einer fremden Macht oder einem ihrer Mittelsmänner #ich zu einer #olchen Tätigkeit bereit erklärt, wird mit 
Freiheits#trafe bis zu fünf Jahren oder mit Geld#trafe be#traft; in be#onders #chweren Fällen mit einer Freiheits#strafe von 
einem Jahr bis zu zehn Jahren.  
 
(2) Der Deut#che Gerichtshof bzw. das Reichsgericht kann die Strafe mildern oder von einer Be#trafung nach die#en 
Vor#chriften ab#ehen, wenn der Täter freiwillig #ein Verhalten aufgibt und #ein Wi##en einer zu#tändigen #taatlichen Behörde 
des Deut#chen Reiches offenbart. 
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Artikel 3. 
 

§ 99. (StGB) 
Bisheriger Text: Wer außer dem Falle des §. 95 einen Bundesfür#ten beleidigt, wird mit Gefängniß von Einem Monat bis zu drei 
Jahren oder mit Fe#tungshaft von gleicher Dauer be#traft. 
Die Verfolgung tritt nur mit Ermächtigung des Beleidigten ein. 

Neuer Ge#etzestext: 
§ 99. Geheimdien#tliche Agententätigkeit 
(1) Wer für den Geheimdien#t einer fremden Macht eine geheimdien#tliche Tätigkeit gegen das Deut#che Reich oder #einer 
Bundes#taaten ausübt, die auf die Mitteilung oder Lieferung von Tat#achen, Gegen#tänden oder Erkenntni##en gerichtet i#t, 
oder gegenüber dem Geheimdien#t einer fremden Macht oder einem #einer Mittelsmänner #ich zu einer #olchen Tätigkeit bereit 
erklärt, wird mit Freiheits#trafe von minde#tens #echs Monaten bis zu zehn Jahren oder mit einer hohen Geld#trafe bestraft. 
 
(2) In be#onders #chweren Fällen wird mit Freiheits#trafe von minde#tens einem Jahr bis zu zehn Jahren be#traft. Ein 
be#onders #chwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Täter Tat#achen, Gegen#tände oder Erkenntni##e, die von einer 
amtlichen Stelle oder auf deren Veranla##ung geheim gehalten werden, mitteilt oder liefert und wenn er eine verantwortliche 
Stellung mißbraucht, die ihn zur Wahrung #olcher Geheimni##e be#onders verpflichtet, oder durch die Tat die Gefahr eines 
#chweren Nachteils für das Deut#che Reich oder #einer Bundes#taaten herbeiführt.  

 
 
 

Artikel 4. 
 

Siebenter Ab#chnitt des Strafge#etzbuches 
Bisheriger Text: Verbrechen und Vergehen wider die öffentliche Ordnung. 
Neuer Text: Volksverhetzung - Verbrechen und Vergehen wider die öffentliche Ordnung. 

 
 
 

Artikel 5. 
 

§ 130. (StGB) 

Bisheriger Text: Wer in einer den öffentlichen Frieden gefährdenden Wei#e ver#chiedene Kla##en der Bevölkerung zu Gewaltthätigkeiten 
gegen einander öffentlich anreizt, wird mit Geld#trafe bis zu #echshundert Mark oder mit Gefängniß bis zu zwei Jahren be#traft. 

Neuer Ge#etzestext: 
§ 130. Volksverhetzung 

(1) Wer in einer Wei#e, die geeignet i#t den öffentlichen Frieden zu #tören, 
gegen eine nationale, ra##i#che, religiö#e oder durch ihre ethni#che Herkunft be#timmte Gruppe, gegen Teile der Bevölkerung oder 
gegen einen Einzelnen wegen de##en Zugehörigkeit zu einer vorbezeichneten Gruppe oder zu einem Teil der Bevölkerung zum 
Haß auf#tachelt, zu Gewalt- oder Willkürmaßnahmen auffordert oder die Men#chenwürde anderer dadurch angreift, daß er eine 
vorbezeichnete Gruppe, Teile der Bevölkerung oder einen Einzelnen wegen de##en Zugehörigkeit zu einer vorbezeichneten Gruppe 
oder zu einem Teil der Bevölkerung be#chimpft, böswillig verächtlich macht oder verleumdet, wird mit Freiheits#trafe von drei 
Monaten bis zu fünf Jahren oder mit Geld#trafe be#traft. 

(2) Mit Freiheits#trafe bis zu drei Jahren oder mit Geld#trafe wird bestraft, wer einen Inhalt her#tellt, bezieht, liefert, bewirbt, 
verbreitet oder der Öffentlichkeit zugänglich macht oder einer Per#on unter achtzehn Jahren einen Inhalt anbietet, überlä##t oder 
zugänglich macht, der zum Haß gegen eine in Ab#atz 1 bezeichnete Gruppe, gegen Teile der Bevölkerung oder gegen einen 
Einzelnen wegen de##en Zugehörigkeit zu einer in Ab#atz 1 bezeichneten Gruppe auf#tachelt, zu Gewalt- oder 
Willkürmaßnahmen gegen genannte Per#onen oder Per#onenmehrheiten auffordert oder die Men#chenwürde dadurch angreift, 
daß die#e be#chimpft, böswillig verächtlich gemacht oder verleumdet werden. 
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(3) Mit Freiheits#trafe bis zu fünf Jahren oder mit Geld#trafe wird bestraft, wer eine unter der Herr#chaft wie im Staats- 
und Volks#chutzge#etz RGBl-0912002-Nr5, § 1. genannten Vereinigungen und Parteien die Ge#ell#chaftsordnung und den 
öffentlichen Frieden in einer der Würde der Reichs- und Staatsangehörigen verletzenden Wei#e #tört, dies offen in einer 
Ver#ammlung billigt, leugnet oder verharmlo#t. Dies gilt, auch wer Gewalt- und Willkürherr#chaften billigt, verherrlicht, 
gröblich verharmlo#t oder rechtfertigt. 

(4) Der Ver#uch i#t #trafbar.  
 
 

Artikel 6. 
 

Fünfzehnter Ab#chnitt des Strafge#etzbuches 
Bisheriger Text: Zweikampf. 
Neuer Text: Verletzung des per#önlichen Lebens- und Geheimbereichs. 

 
 

Artikel 7. 
 

§ 201. (StGB) 

Bisheriger Text: Die Herausforderung zum Zweikampf mit tödtlichen Waffen, #owie die Annahme einer #olchen Herausforderung wird 
mit Fe#tungshaft bis zu #echs Monaten be#traft. 

Neuer Ge#etzestext:  
§ 201. Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes 
(1) Mit Freiheits#trafe bis zu drei Jahren oder mit Geld#trafe wird be#traft, wer unbefugt das nichtöffentlich ge#prochene Wort 
eines anderen auf einen Tonträger ohne de##en ausdrückliche Zu#timmung aufnimmt oder eine #o herge#tellte Aufnahme 
gebraucht oder einem Dritten zugänglich macht, um die berechtigten Intere##en eines anderen zu beeinträchtigen. 
 
(2) Eben#o wird be#traft, wer unbefugt das nichtöffentlich ge#prochene Wort eines anderen mit einem Abhörgerät abhört und 
anderen im Wortlaut oder #einem we#entlichen Inhalt nach öffentlich mitteilt, um die berechtigten Intere##en eines anderen zu 
beeinträchtigen. 
 
(3) Mit Freiheits#trafe bis zu fünf Jahren oder mit Geld#trafe wird be#traft, wer als Amtsträger oder als für den öffentlichen 
Dien#t be#onders Verpflichteter die Vertraulichkeit des Wortes verletzt (Ab#atz 1 und 2). 
 
(4) Der Ver#uch i#t #trafbar. 
 
(5) Die Tonträger und Abhörgeräte, die der Täter oder Teilnehmer verwendet hat, #ind zu be#chlagnahmen.  
 
(6) Im gleichen Maß i#t zu be#trafen wer das Per#önlichkeitsrecht einer anderen Per#on verletzt, indem er eine mit 
computertechni#chen Mitteln herge#tellte oder veränderte Bild- oder Tonaufnahme, die den An#chein einer wirklichkeitsgetreuen 
Wiedergabe des äußeren Er#cheinungsbildes, des Verhaltens oder mündlicher Äußerungen die#er Per#on erweckt, einer dritten 
Per#on zugänglich macht.  

 
 

Artikel 8. 
 

§ 202. (StGB) 

Bisheriger Text: Fe#tungshaft von zwei Monaten bis zu zwei Jahren tritt ein, wenn bei der Herausforderung die Ab#icht, daß einer von 
beiden Theilen das Leben verlieren #oll, entweder ausge#prochen i#t oder aus der gewählten Art des Zweikampfs erhellt. 

Neuer Ge#etzestext:  
§ 202. Verletzung des Briefgeheimni##es. 
(1) Wer unbefugt einen verschlo##enen Brief oder ein anderes ver#chlo##enes Schrift#tück oder Abbildung, die nicht zu #einer 
Kenntnis be#timmt #ind, öffnet oder #ich vom Inhalt eines #olchen Schrift#tücks ohne Öffnung des Ver#chlu##es unter 
Anwendung techni#cher Mittel Kenntnis ver#chafft, wird mit Freiheits#trafe bis zu einem Jahr oder mit Geld#trafe be#traft. 
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(2) Eben#o wird be#traft, wer #ich unbefugt vom Inhalt eines Schrift#tücks oder Abbildung, das nicht zu #einer Kenntnis 
be#timmt und durch ein ver#chlo##enes Behältnis gegen Kenntnisnahme be#onders ge#ichert i#t, Kenntnis ver#chafft, nachdem er 
dazu das Behältnis geöffnet hat.  

 
 

Artikel 9. 
 

§ 203. (StGB) 

Bisheriger Text: Diejenigen, welche den Auftrag zu einer Herausforderung übernehmen und ausrichten (Kartellträger), werden mit 
Fe#tungshaft bis zu #echs Monaten be#traft. 

Neuer Ge#etzestext:  
§ 203. Verletzung von Privatgeheimni##en. 
1) Wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum per#önlichen Lebensbereich gehörendes Geheimnis oder ein 
Betriebs- oder Ge#chäftsgeheimnis offenbart, auf  Geheimhaltung verpflichtet wurde, das ihm als Amt#träger, Mitglied der 
ge#etzgebenden Organe oder als für den öffentlichen Dien#t be#onders Verpflichteter die Vertraulichkeit des Wortes, Dien#t- 
oder Berufszweige, Behörden oder Körper#chaften, Einrichtungen des öffentlichen Rechtes, Ehe und Familie, anvertraut 
worden oder #on#t bekannt geworden i#t, wird mit Freiheits#trafe bis zu einem Jahr oder mit Geld#trafe be#traft. 
 
(2) Handelt der Täter gegen Entgelt oder in der Ab#icht, #ich oder einen anderen zu bereichern oder einen anderen zu #chädigen, 
#o wird er mit einer Freiheits#trafe von minde#tens einem Jahr bis zu zehn Jahren oder Geld#trafe bestraft.  

 
 

Artikel 10. 
 

§ 204. (StGB) 

Bisheriger Text: Die Strafe der Herausforderung und die Annahme der#elben, #owie die Strafe der Kartellträger fällt weg, wenn die 
Parteien den Zweikampf vor de##en Beginn freiwillig aufgegeben haben. 

Neuer Ge#etzestext:  
§ 204. Verwertung fremder Geheimni##e und per#önlicher Daten. 
Wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein Betriebs- oder Ge#chäftsgeheimnis, den Namen, die Geburtsdaten oder 
die Wohnan#chrift rechts- und ge#chäftsfähiger Per#onen zu de##en Geheimhaltung er nach § 203 verpflichtet i#t, verwertet, wird 
mit Freiheits#trafe bis zu fünf Jahren oder mit Geld#trafe be#traft.  

 
 

Artikel 11. 
 

§ 205. (StGB) 

Bisheriger Text: Der Zweikampf wird mit Fe#tungshaft von drei Monaten bis zu fünf Jahren be#traft. 

Neuer Ge#etzestext:  
§ 205. Verletzung des per#önlichen Lebensbereichs und von Per#önlichkeitsrechten durch Bildaufnahmen. 
(1) Mit Freiheits#trafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe wird be#traft, wer von einer anderen Per#on, die #ich in einer 
Wohnung oder einem gegen Einblick be#onders ge#chützten Raum befindet, unbefugt eine Bildaufnahme her#tellt oder überträgt 
und dadurch den per#önlichen Lebensbereich der abgebildeten Per#on verletzt, Bildaufnahmen her#tellt die die Hilflo#igkeit die#er 
Per#on zur Schau #tellt, wi##entlich unbefugt einer dritten Per#on zugänglich macht und dadurch den per#önlichen Lebensbereich 
der abgebildeten Per#on verletzt. 
 
(2) Eben#o wird be#traft, wer unbefugt von einer anderen Per#on eine Bildaufnahme, die geeignet i#t, dem An#ehen der 
abgebildeten Per#on erheblich zu #chaden, einer dritten Per#on zugänglich macht. Dies gilt unter den gleichen Voraus#etzungen 
auch für eine Bildaufnahme von einer ver#torbenen Per#on. 
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(3) Mit Freiheits#trafe bis zu zwei Jahren oder mit Geld#trafe wird be#traft, wer eine Bildaufnahme, die die Nacktheit einer 
anderen Per#on unter achtzehn Jahren zum Gegen#tand hat, her#tellt, anbietet oder ver#chafft, und #o die abgebildete Per#on in 
grob an#tößiger Wei#e zur Schau #tellt, #ich dadurch bereichern will oder der Per#on und #einen Eltern #chaden will.   
 
(4) Die Bildträger #owie Bildaufnahmegeräte oder andere techni#che Mittel, die der Täter verwendet hat, #ind zu 
be#chlagnahmen, wenn die#e nicht den ge#undheitlichen Zweck, der Kun#t oder der Berichter#tattung über hi#tori#che 
Ge#chichtsvorgänge oder ähnlichen Zwecken dienen.  

 
 

Artikel 12. 
 

§ 206. (StGB) 
Bisheriger Text: Wer #einen Gegner im Zweikampf tödtet, wird mit Fe#tungshaft nicht unter zwei Jahren, und wenn der Zweikampf ein 
#olcher war, welcher den Tod des einen von Beiden herbeiführen #ollte, mit Fe#tungshaft nicht unter drei Jahren be#traft. 
Neuer Ge#etzestext:  
§ 206. Verletzung des Po#t- oder Fernmeldegeheimni##es. 
(1) Wer unbefugt einer anderen Per#on eine Mitteilung über Tat#achen macht, die dem Po#t- oder Fernmeldegeheimnis 
unterliegen und die ihm als Inhaber oder Be#chäftigtem eines Unternehmens bekanntgeworden #ind, das ge#chäftsmäßig Po#t- 
oder Telekommunikationsdien#te erbringt, wird mit Freiheits#trafe bis zu fünf Jahren oder mit Geld#trafe be#traft. 
 
(2) Eben#o wird be#traft, wer als Inhaber oder Be#chäftigter eines in Ab#atz 1 bezeichneten Unternehmens unbefugt eine 
Sendung, die einem #olchen Unternehmen zur Übermittlung anvertraut worden und ver#chlo##en i#t, öffnet oder #ich von ihrem 
Inhalt ohne Öffnung des Ver#chlu##es unter Anwendung techni#cher Mittel Kenntnis ver#chafft oder die anvertraute Sendung 
unterdrückt.  
 
(3) Die Ab#ätze 1 und 2 gelten auch für Per#onen, die Aufgaben der Auf#icht über ein in Ab#atz 1 bezeichnetes Unternehmen 
wahrnehmen, von einem #olchen Unternehmen oder mit de##en Ermächtigung mit dem Erbringen von Po#t- oder 
Telekommunikationsdien#ten betraut #ind oder mit der Her#tellung einer dem Betrieb eines #olchen Unternehmens dienenden 
Anlage oder mit Arbeiten daran betraut #ind. 
 
(4) Wer unbefugt einer anderen Per#on eine Mitteilung über Tat#achen macht, die ihm als außerhalb des Po#t- oder 
Telekommunikationsbereichs tätigem Amtsträger auf Grund eines befugten oder unbefugten Eingriffs in das Po#t- oder 
Fernmeldegeheimnis bekannt geworden #ind, wird mit Freiheits#trafe bis zu zwei Jahren oder mit Geld#trafe be#traft. 
 
(5) Dem Po#tgeheimnis unterliegen die näheren Um#tände des Po#tverkehrs be#timmter Per#onen #owie der Inhalt von 
Po#t#endungen. Dem Fernmeldegeheimnis unterliegen der Inhalt der Telekommunikation und ihre näheren Um#tände, 
insbe#ondere die Tat#ache, ob jemand an einem Telekommunikationsvorgang beteiligt i#t oder war. Das Fernmeldegeheimnis 
er#treckt #ich auch auf die näheren Um#tände erfolglo#er Verbindungsver#uche.  
 

 
 

Artikel 13. 
 

§ 207. (StGB) 
Bisheriger Text: I#t eine Tödtung oder Körperverletzung mittels vor#ätzlicher Uebertretung der vereinbarten oder hergebrachten Regeln 
des Zweikampfs bewirkt worden, #o i#t der Uebertreter, #ofern nicht nach den vorhergehenden Be#timmungen eine härtere Strafe verwirkt i#t, 
nach den allgemeinen Vor#chriften über das Verbrechen der Tödtung oder der Körperverletzung zu be#trafen. 
Neuer Ge#etzestext:  
§ 207. Vorbereiten des Aus#pähens und Abfangens von Daten. 
Wer eine Straftat vorbereitet, indem er Paßwörter oder #on#tige Sicherungscodes, die den Zugang zu Daten ermöglichen, oder 
Computerprogramme, deren Zweck die Begehung einer #olchen Tat i#t, her#tellt, sich oder einem anderen ver#chafft, verkauft, 
einem anderen überlä##t, verbreitet oder #on#t zugänglich macht, wird mit Freiheits#trafe bis zu zwei Jahren oder mit Geld#trafe 
be#traft. 
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Artikel 14. 

 
§ 208. (StGB) 

Bisheriger Text: Hat der Zweikampf ohne Sekundanten #tattgefunden, #o kann die verwirkte Strafe bis um die Hälfte, jedoch nicht über 
fünfzehn Jahre erhöht werden. 

Neuer Ge#etzestext:  
§. 208. Aus#pähen und Abfangen von Daten. 
(1) Wer unbefugt #ich oder einem anderen Zugang zu Daten, die nicht für ihn be#timmt und die gegen unberechtigten Zugang 
be#onders ge#ichert #ind, unter Überwindung der Zugangs#icherung ver#chafft, wird mit Freiheits#trafe bis zu drei Jahren oder 
mit Geld#trafe be#traft. 
 
(2) Daten im Sinne des Ab#atzes 1 #ind nur #olche, die elektroni#ch, magneti#ch oder #on#t nicht unmittelbar wahrnehmbar 
ge#peichert #ind oder übermittelt werden. 
 
(3) Wer unbefugt #ich oder einem anderen unter Anwendung von techni#chen Mitteln nicht für ihn be#timmte Daten aus einer 
nichtöffentlichen Datenübermittlung oder aus der elektromagneti#chen Ab#trahlung einer Datenverarbeitungsanlage ver#chafft, 
wird mit Freiheits#trafe bis zu zwei Jahren oder mit Geld#trafe be#traft, wenn die Tat nicht in anderen Vor#chriften mit 
#chwererer Strafe bedroht i#t.  

 
 

Artikel 15. 
 

§ 209. (StGB) 
Bisheriger Text: Kartellträger, welche ern#tlich bemüht gewes#en #ind, den Zweikampf zu verhindern, Sekundanten, #owie zum Zweikampf 
zugezogene Zeugen, Aerzte und Wundärzte #ind #traflos. 
Neuer Ge#etzestext:  
§. 209. Datenhehlerei. 
(1) Wer Daten, die nicht allgemein zugänglich #ind und die ein anderer durch eine rechtswidrige Tat erlangt hat, #ich oder 
einem anderen verschafft, einem anderen überlä##t, verbreitet oder #on#t zugänglich macht, um #ich oder einen Dritten zu 
bereichern oder einen anderen zu #chädigen, wird mit Freiheits#trafe bis zu drei Jahren oder mit Geld#trafe be#traft. 
 
(2) Absatz 1 gilt nicht für Handlungen von Amtsträgern oder deren Beauftragten, mit denen Daten ausschließlich der 
Verwertung in einem Strafverfahren zugeführt werden sollen, sowie die in §§ 52 und 53 der Strafprozessordnung genannten 
Personen und Beamten, mit denen Daten entgegengenommen, ausgewertet oder veröffentlicht werden.  

 
 

Artikel 16. 
 

§ 210. (StGB) 
Bisheriger Text: Wer einen Anderen zum Zweikampf mit einem Dritten ab#ichtlich, in#onderheit durch Bezeigung oder Androhung von 
Verachtung anreizt, wird, falls der Zweikampf #tattgefunden hat, mit Gefängniß nicht unter drei Monaten be#traft. 
Neuer Ge#etzestext:  
§. 210. Strafantrag. 
(1) In allen Fällen wird die Tat nur auf Antrag verfolgt.  
Es #ei denn, daß die Strafverfolgungsbehörde wegen des be#onderen öffentlichen Intere##es an der Strafverfolgung ein 
Ein#chreiten von Amts wegen für geboten hält. 
 
(2) Stirbt der Verletzte, #o geht das Antragsrecht in den Fällen, die das Ge#etz bestimmt, auf den Ehegatten, den 
Lebenspartner und die Kinder über. 
Gehört das Geheimnis nicht zum per#önlichen Lebensbereich des Verletzten, 
#o geht das Antragsrecht bei Straftaten auf die Erben über. Offenbart oder verwertet der Täter in den Fällen der §§ 201 und 
209 das Geheimnis nach dem Tod des Betroffenen, #o gelten die Ab#ätze 1 und 2 #inngemäß. 
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Artikel 17. 

 
Dreiundzwanzig#ter Ab#chnitt des Strafge#etzbuches 

Bisheriger Text: Urkundenfäl#chung. 
Neuer Text: Urkundenfäl#chung und Täu#chung im Rechtsverkehr.  

 
 

Artikel 18. 
 

§ 267. (StGB) 
Bisheriger Text: Wer in rechtswidriger Ab#icht eine inländi#che oder ausländi#che öffentliche Urkunde oder eine #olche Privaturkunde, 
welche zum Bewei#e von Rechten oder Rechtsverhältni##en von Erheblichkeit i#t, verfäl#cht oder fäl#chlich anfertigt und von der#elben zum 
Zwecke einer Täu#chung Gebrauch macht, ward wegen Urkundenfäl#chung mit Gefängniß be#traft. 
Neuer Ge#etzestext:  
§. 267. Urkundenfäl#chung. 
(1) Wer zur Täu#chung im Rechtsverkehr eine inländis#che oder ausländi#che unechte Urkunde oder eine #olche Privaturkunde 
her#tellt, eine echte Urkunde verfäl#cht oder fäl#chlich anfertigt, eine unechte oder verfäl#chte Urkunde gebraucht, welche zum 
Bewei#e von Rechten und Rechtsverhältni##en von Erheblichkeit i#t, zum Zwecke einer Täu#chung gebraucht, die Befugni##e 
einer Stellung als Amtsträger mißbraucht, wird mit Freiheits#trafe von fünf Jahren bis zu zehn Jahren oder mit Geld#trafe 
be#traft.  
 
(2) Mit Freiheits#trafe von fünf Jahren bis zu zehn Jahren, in minder #chweren Fällen mit Freiheits#trafe von einem Jahr bis 
zu fünf Jahren oder mit Geld#trafe wird be#traft, wer die Urkundenfäls#chung gewerbemäßig betreibt oder als Mitglied einer 
Bande handelt, die #ich zur fortge#etzten Begehung von Betrug und Straftaten verbunden hat und unbefugt den Reichs- und 
Staatsangehörigen Vermögensverlu#te großen Ausmaßes herbeiführt. 
 
(3) Wer zur Täu#chung im Rechtsverkehr eine unechte techni#che Aufzeichnung her#tellt oder eine techni#che Aufzeichnung 
verfäl#cht, verändert, gebraucht oder an Dritte weitergibt, wird mit Freiheits#trafe bis zu fünf Jahren oder Geld#trafe be#traft. 
Der Her#tellung einer unechten techni#chen Aufzeichnung #teht es gleich, wenn der Täter durch #törende Einwirkung auf den 
Aufzeichnungsvorgang das Ergebnis der Aufzeichnung beeinflußt. 
 
(4) Der Ver#uch i#t #trafbar. 
 
 

Artikel 19. 
 

Achtundzwanzig#ter Ab#chnitt des Strafge#etzbuches 
Bisheriger Text: Verbrechen und Vergehen im Amte  
Neuer Text: Verbrechen und Vergehen im Amt und im Dien#t.  

 
 

Artikel 20. 
 

§ 331. (StGB) 
Bisheriger Text: Ein Beamter, welcher für eine in #ein Amt ein#chlagende, an #ich nicht pflichtwidrige Handlung Ge#chenke oder andere 
Vortheile annimmt, fordert oder #ich versprechen läßt, wird mit Geld#trafe bis zu dreihundert Mark oder mit Gefängniß bis zu #echs 
Monaten be#traft. 
Neuer Ge#etzestext:  
§. 331. Vorteilsnahme. 
(1) Ein für den öffentlichen Dien#t Verpflichteter, Amtsträger, Parteimitglied, der für die Dien#t- oder Parteiausübung einen 
Vorteil für #ich oder einen Dritten fordert, #ich versprechen läßt oder annimmt, wird mit Freiheits#trafe bis zu drei Jahren oder 
mit Geld#trafe be#traft. 
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(2) Ein Richter oder ein Mitglied eines Gerichts, der einen Vorteil für #ich oder einen Dritten als Gegenlei#tung dafür fordert, 
#ich ver#prechen läßt oder annimmt, daß er unbefugt eine richterliche Handlung vorgenommen hat oder künftig vornehme, wird 
mit Freiheits#trafe bis zu fünf Jahren oder mit Geld#trafe be#traft. Dies gilt auch wenn dieser Vorteil an Organi#ationen 
übertragen wird und die#em Vorteil ein unberechtigter Schaden vorausging.  
 
(3) Der Ver#uch i#t #trafbar. 
 
 
 

Artikel 21. 
 

Die#es Ge#etz tritt mit Veröffentlichung im Deuts#chen Reichsanzeiger in Kraft. 

 
 

Gegeben zu Berlin, den 03. Oktober 2025 

 
  

Im Allerhöchsten Auftrage des Deutschen Volkes 
 

  
Staats#ekretär des Innern und Prä#idial#enat 

Erhard Lorenz 
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